
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/6/11 1Ob103/02g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.2002

Norm

BWG §63

Rechtssatz

Solange der Bankprüfer eine Anzeige nach §63 Abs3BWG nicht für erforderlich hält, sind erhöhte Anforderungen an die

Begründung aufsichtsbehördlicher Maßnahmen, die auf der Annahme einer Gefahr für die Funktionsfähigkeit eines

Kreditinstituts beruhen, zu stellen.
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